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Rechtssatz

Die ausschließlich im Zivilrecht begründete allenfalls unterschiedliche Stellung von (durch bestimmte mietrechtliche

Schutzbestimmungen betroAenen) Vermietern ist nicht geeignet, für den Bereich des öAentlichen Rechtes im

Auslegungswege eine Ausnahme von öffentlich-rechtlichen Bestimmungen zu bewirken.
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